
I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen
wurden

VERORDNUNGEN

Verordnung (EG) Nr. 7/2009 der Kommission vom 7. Januar 2009 zur Festlegung pauschaler Einfuhr-
werte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise . . . . . . . . . . . 1

Verordnung (EG) Nr. 8/2009 der Kommission vom 7. Januar 2009 zur Festsetzung des Zuteilungs-
koeffizienten für die vom 1. Januar bis zum 2. Januar 2009 eingereichten Einfuhrlizenzanträge für das
Subkontingent III im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 eröffneten gemeinschaft-
lichen Zollkontingents für Weichweizen anderer als hoher Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Verordnung (EG) Nr. 9/2009 der Kommission vom 7. Januar 2009 zur Festsetzung des Zuteilungs-
koeffizienten für die vom 1. Januar bis zum 2. Januar 2009 eingereichten Einfuhrlizenzanträge im
Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 969/2006 eröffneten gemeinschaftlichen Zollkontingents für
Mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Verordnung (EG) Nr. 10/2009 der Kommission vom 7. Januar 2009 zur Änderung der mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 945/2008 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für
bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2008/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Verordnung (EG) Nr. 11/2009 der Kommission vom 7. Januar 2009 zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1347/2008 zur Festsetzung der ab dem 1. Januar 2009 im Getreidesektor geltenden Einfuhr-
zölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

ISSN 1725-2539

L 4

52. Jahrgang

8. Januar 2009Rechtsvorschriften

(Fortsetzung umseitig)

Amtsblatt
der Europäischen Union

DE

Ausgabe
in deutscher Sprache

Inhalt

1



Verordnung (EG) Nr. 12/2009 der Kommission vom 7. Januar 2009 zur Festsetzung des Zuteilungs-
koeffizienten für die Erteilung der vom 29. Dezember 2008 bis zum 2. Januar 2009 beantragten
Einfuhrlizenzen für Zuckererzeugnisse im Rahmen bestimmter Zollkontingente und Präferenzabkom-
men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen
wurden

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

Kommission

2009/6/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Änderung der Entscheidungen
2005/692/EG, 2005/731/EG, 2005/734/EG und 2007/25/EG über die Aviäre Influenza hinsicht-
lich ihrer Geltungsdauer (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8333) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2009/7/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2008 über eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft im Jahr 2008 an den Ausgaben Griechenlands, Spaniens und Italiens für die
Anschaffung und die Modernisierung von Patrouillenfahrzeugen für die Überwachung von
Fangtätigkeiten auf See und aus der Luft (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8431) . . . . . . . 19

Hinweis für den Leser (siehe dritte Umschlagseite)

DE

Inhalt (Fortsetzung)

(1) Text von Bedeutung für den EWR



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 7/2009 DER KOMMISSION

vom 7. Januar 2009

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 8. Januar 2009 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 7. Januar 2009

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 MA 55,4
TR 96,4
ZZ 75,9

0707 00 05 JO 167,2
TR 146,2
ZZ 156,7

0709 90 70 MA 86,5
TR 153,2
ZZ 119,9

0805 10 20 BR 44,6
CL 44,1
EG 32,0
MA 56,3
TR 63,4
ZA 44,1
ZZ 47,4

0805 20 10 MA 64,2
ZZ 64,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN 54,4
IL 57,2
TR 70,8
ZZ 60,8

0805 50 10 MA 59,6
TR 59,6
ZZ 59,6

0808 10 80 CN 78,1
MK 39,4
US 106,7
ZZ 74,7

0808 20 50 CN 66,2
US 113,3
ZZ 89,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 8/2009 DER KOMMISSION

vom 7. Januar 2009

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die vom 1. Januar bis zum 2. Januar 2009
eingereichten Einfuhrlizenzanträge für das Subkontingent III im Rahmen des mit der Verordnung
(EG) Nr. 1067/2008 eröffneten gemeinschaftlichen Zollkontingents für Weichweizen anderer als

hoher Qualität

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 der Kommis
sion (3) ist ein jährliches Zollkontingent für die Einfuhr
von 2 989 240 Tonnen Weichweizen anderer als hoher
Qualität eröffnet worden. Dieses Kontingent ist in drei
Subkontingente unterteilt.

(2) Mit Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1067/2008 ist das Subkontingent III (laufende Nummer
09.4125) in vier vierteljährliche Teilzeiträume unterteilt
und ist die Menge für den Teilzeitraum Nr. 1 auf
594 597 Tonnen und für den Zeitraum vom 1. Januar
bis 31. März 2009 festgesetzt worden.

(3) Aus der Mitteilung gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1067/2008 geht hervor, dass sich die

vom 1. Januar bis 2. Januar 2009, 13.00 Uhr (Brüsseler
Ortszeit) gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der
selben Verordnung eingereichten Anträge auf Mengen
beziehen, die die verfügbaren Mengen übersteigen. Es
ist daher zu bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhr
lizenzen erteilt werden können, indem der auf die bean
tragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient fest
gesetzt wird.

(4) Außerdem dürfen für den laufenden Kontingentsteilzeit
raum keine Einfuhrlizenzen im Rahmen des Subkontin
gents III gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008
mehr erteilt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Jedem vom 1. Januar bis 2. Januar 2009, 13.00 Uhr
(Brüsseler Ortszeit) eingereichten Einfuhrlizenzantrag für das
Subkontingent III gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008
wird für die beantragten Mengen stattgegeben, auf die ein Zu
teilungskoeffizient von 0,979772 % angewendet wird.

(2) Die Erteilung von Lizenzen für ab dem 2. Januar 2009,
13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) beantragte Mengen des Subkon
tingents III gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 wird
für den laufenden Kontingentsteilzeitraum ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 7. Januar 2009

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 9/2009 DER KOMMISSION

vom 7. Januar 2009

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die vom 1. Januar bis zum 2. Januar 2009
eingereichten Einfuhrlizenzanträge im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 969/2006

eröffneten gemeinschaftlichen Zollkontingents für Mais

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 969/2006 der Kommis
sion (3) ist ein jährliches Zollkontingent für die Einfuhr
von 242 074 Tonnen Mais (laufende Nummer 09.4131)
eröffnet worden.

(2) Mit Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
969/2006 ist die Menge für den Teilzeitraum Nr. 1 für
den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2009 auf
121 037 Tonnen festgesetzt worden.

(3) Aus der Mitteilung gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Ver
ordnung (EG) Nr. 969/2006 geht hervor, dass sich die

vom 1. Januar bis zum 2. Januar 2009, 13.00 Uhr (Brüs
seler Ortszeit) gemäß Artikel 4 Absatz 1 derselben Ver
ordnung eingereichten Anträge auf Mengen beziehen, die
die verfügbaren Mengen übersteigen. Es ist daher zu be
stimmen, in welchem Umfang die Lizenzen erteilt wer
den können, indem der auf die beantragten Mengen an
zuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird.

(4) Außerdem dürfen für den laufenden Kontingentsteilzeit
raum keine Einfuhrlizenzen im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 969/2006 mehr erteilt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Jedem vom 1. Januar bis zum 2. Januar 2009, 13.00 Uhr
(Brüsseler Ortszeit) eingereichten Einfuhrlizenzantrag für Mais
für das Kontingent gemäß der Verordnung (EG) Nr. 969/2006
wird für die beantragten Mengen stattgegeben, auf die ein Zu
teilungskoeffizient von 0,880928 % angewendet wird.

(2) Die Erteilung von Lizenzen für ab dem 2. Januar 2009,
13.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) beantragte Mengen wird für den
laufenden Kontingentsteilzeitraum ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 7. Januar 2009

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 10/2009 DER KOMMISSION

vom 7. Januar 2009

zur Änderung der mit der Verordnung (EG) Nr. 945/2008 festgesetzten repräsentativen Preise und
zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2008/09

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel
mit Drittländern (2), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 zweiter Satz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr

2008/09 sind mit der Verordnung (EG) Nr. 945/2008
der Kommission (3) festgesetzt worden. Diese Preise und
Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr.
1288/2008 der Kommission (4) geändert.

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re
geln und Modalitäten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 für das Wirtschafts
jahr 2008/09 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzli
chen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 36 der
Verordnung (EG) Nr. 945/2008 werden geändert und sind im
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 8. Januar 2009 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 7. Januar 2009

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Geänderte Beträge der ab dem 8. Januar 2009 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für
Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95

(EUR)

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg
Eigengewicht des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

1701 11 10 (1) 23,46 4,57

1701 11 90 (1) 23,46 9,80

1701 12 10 (1) 23,46 4,38

1701 12 90 (1) 23,46 9,37

1701 91 00 (2) 25,19 12,77

1701 99 10 (2) 25,19 8,12

1701 99 90 (2) 25,19 8,12

1702 90 95 (3) 0,25 0,40

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007.
(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007.
(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 11/2009 DER KOMMISSION

vom 7. Januar 2009

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2008 zur Festsetzung der ab dem 1. Januar 2009 im
Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur An
wendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hin
sichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (2), insbeson
dere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die ab dem 1. Januar 2009 im Getreidesektor geltenden
Einfuhrzölle sind mit der Verordnung (EG) Nr.
1347/2008 der Kommission (3) festgesetzt worden.

(2) Da der berechnete Durchschnitt der Einfuhrzölle um
mehr als 5 EUR/t von dem festgesetzten Wert abweicht,
müssen die in der Verordnung (EG) Nr. 1347/2008 fest
gesetzten Einfuhrzölle entsprechend angepasst werden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1347/2008 ist daher entspre
chend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 1347/2008
erhalten die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 8. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 7. Januar 2009

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG I

Ab dem 8. Januar 2009 für die Erzeugnisse gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
geltende Einfuhrzölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (1)
(EUR/t)

1001 10 00 HARTWEIZEN hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 0,00

1001 90 91 WEICHWEIZEN, zur Aussaat 0,00

ex 1001 90 99 WEICHWEIZEN hoher Qualität, anderer als zur Aussaat 0,00

1002 00 00 ROGGEN 27,40

1005 10 90 MAIS, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 19,22

1005 90 00 MAIS, anderer als zur Aussaat (2) 19,22

1007 00 90 KÖRNER-SORGHUM, zur Aussaat, anderer als
Hybrid-Körner-Sorghum

27,40

(1) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der Zoll ermäßigt werden um

— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder

— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Dänemark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finnland, Schweden, im Vereinigten
Königreich oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen wird.

(2) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1249/96 erfüllt sind.

DEL 4/8 Amtsblatt der Europäischen Union 8.1.2009



ANHANG II

Berechnungsbestandteile für die Zölle in Anhang I

2.1.2009-6.1.2009

1. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:

(EUR/t)

Weichweizen (1) Mais Hartweizen
hoher Qualität

Hartweizen
mittlerer
Qualität (2)

Hartweizen
niederer

Qualität (3)
Gerste

Börsennotierungen Minnéapolis Chicago — — — —

Notierung 176,48 117,05 — — — —

FOB-Preis USA — — 217,05 207,05 187,05 122,38

Golf-Prämie — 13,70 — — — —

Prämie/Große Seen 28,08 — — — — —

(1) Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(2) Negative Prämie von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(3) Negative Prämie von 30 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).

2. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:

Frachtkosten: Golf von Mexiko–Rotterdam: 9,38 EUR/t

Frachtkosten: Große Seen–Rotterdam: 6,99 EUR/t
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VERORDNUNG (EG) Nr. 12/2009 DER KOMMISSION

vom 7. Januar 2009

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die Erteilung der vom 29. Dezember 2008 bis zum
2. Januar 2009 beantragten Einfuhrlizenzen für Zuckererzeugnisse im Rahmen bestimmter

Zollkontingente und Präferenzabkommen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 950/2006 der Kommis
sion vom 28. Juni 2006 zur Festlegung der Durchführungsbe
stimmungen für die Einfuhr und Raffination von Zuckererzeug
nissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente und Präferenz
abkommen für die Wirtschaftsjahre 2006/07, 2007/08 und
2008/09 (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Zeit vom 29. Dezember 2008 bis zum 2. Januar
2009 sind bei den zuständigen Behörden gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr. 950/2006 und/oder der Verordnung
(EG) Nr. 508/2007 des Rates vom 7. Mai 2007 zur Er
öffnung von Zollkontingenten für die Einfuhr von Rohr
rohzucker nach Bulgarien und Rumänien zur Versorgung

der Raffinerien in den Wirtschaftsjahren 2006/07,
2007/08 und 2008/09 (3) Einfuhrlizenzanträge für eine
Gesamtmenge gestellt worden, die gleich der verfügbaren
Menge für die laufende Nummer 09.4346
(2008—2009).

(2) Die Kommission sollte daher einen Zuteilungskoeffizien
ten festsetzen, um eine Lizenzerteilung im Verhältnis zu
der verfügbaren Menge vornehmen zu können, und/oder
den Mitgliedstaaten bekannt geben, dass die betreffende
Höchstmenge erreicht wurde —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die vom 29. Dezember 2008 bis zum 2. Januar 2009 ge
mäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006
und/oder Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 508/2007 gestell
ten Anträge auf Erteilung von Einfuhrlizenzen werden die Lizen
zen im Rahmen der im Anhang der vorliegenden Verordnung
angegebenen Höchstmengen erteilt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 7. Januar 2009

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Präferenzzucker AKP-Indien

Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4331 Barbados 100

09.4332 Belize 100

09.4333 Côte d’Ivoire 100

09.4334 Republik Kongo 100

09.4335 Fidschi 100

09.4336 Guyana 100

09.4337 Indien 0 Erreicht

09.4338 Jamaika 100

09.4339 Kenia 100

09.4340 Madagaskar 100

09.4341 Malawi 100

09.4342 Mauritius 100

09.4343 Mosambik 0 Erreicht

09.4344 St. Kitts und Nevis —

09.4345 Suriname —

09.4346 Swasiland 60,3411 Erreicht

09.4347 Tansania 100

09.4348 Trinidad und Tobago 100

09.4349 Uganda —

09.4350 Sambia 100

09.4351 Simbabwe 100
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Präferenzzucker AKP-Indien

Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr Juli—September 2009

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4331 Barbados —

09.4332 Belize —

09.4333 Côte d’Ivoire —

09.4334 Republik Kongo —

09.4335 Fidschi —

09.4336 Guyana —

09.4337 Indien 0 Erreicht

09.4338 Jamaika —

09.4339 Kenia —

09.4340 Madagaskar —

09.4341 Malawi —

09.4342 Mauritius —

09.4343 Mosambik 100

09.4344 St. Kitts und Nevis —

09.4345 Suriname —

09.4346 Swasiland —

09.4347 Tansania —

09.4348 Trinidad und Tobago —

09.4349 Uganda —

09.4350 Sambia —

09.4351 Simbabwe —

Zusätzlicher Zucker

Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4315 Indien —

09.4316 Unterzeichnerstaaten des AKP-Protokolls —
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Zucker Zugeständnisse CXL

Kapitel VI der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4317 Australien 0 Erreicht

09.4318 Brasilien 0 Erreicht

09.4319 Kuba —

09.4320 Andere Drittländer 0 Erreicht

Balkan-Zucker

Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4324 Albanien 100

09.4325 Bosnien und Herzegowina 0 Erreicht

09.4326 Serbien und Kosovo (*) 100

09.4327 Ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien

100

09.4328 Kroatien 100

(*) Im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999.

Zucker — außerordentliche und industrielle Einfuhr

Kapitel VIII der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4380 außerordentlich —

09.4390 industriell 100

DE8.1.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 4/13



Zusätzlicher WPA-Zucker

Kapitel VIIIa der Verordnung (EG) Nr. 950/2006

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4431 Komoren, Madagaskar, Mauritius, Seychel
len, Sambia, Simbabwe

100

09.4432 Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania, Uganda 100

09.4433 Swasiland 100

09.4434 Mosambik 0 Erreicht

09.4435 Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belize, Dominica, Dominikanische Repub
lik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St.
Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Suriname, Trinidad
und Tobago

0 Erreicht

09.4436 Dominikanische Republik 0 Erreicht

09.4437 Fidschi, Papua-Neuguinea 100

Zuckereinfuhr im Rahmen der befristeten Zollkontingente für Bulgarien und Rumänien

Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 508/2007

Wirtschaftsjahr 2008/09

Laufende Nummer Land

Für die Lizenzerteilung zu berücksichti-
gender Prozentsatz der in der Woche

vom 29.12.2008-2.1.2009
beantragten Mengen

Höchstmenge

09.4365 Bulgarien 0 Erreicht

09.4366 Rumänien 100
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 2008

zur Änderung der Entscheidungen 2005/692/EG, 2005/731/EG, 2005/734/EG und 2007/25/EG über
die Aviäre Influenza hinsichtlich ihrer Geltungsdauer

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8333)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2009/6/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit leben
den Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen
markt (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (2), insbesondere auf Artikel 18
Absatz 7,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezem
ber 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkon
trollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Erzeugnissen (3), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die

Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu
anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie
92/65/EWG des Rates (4), insbesondere auf Artikel 18,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach dem Ausbruch der durch einen hoch pathogenen
H5N1-Virusstamm verursachten Aviären Influenza im
Dezember 2003 in Südostasien hat die Kommission
mehrere Maßnahmen zum Schutz gegen diese Seuche
erlassen.

(2) Festgelegt sind diese Maßnahmen insbesondere in der
Entscheidung 2005/692/EG der Kommission vom 6. Ok
tober 2005 über Maßnahmen zum Schutz gegen die Ge
flügelpest (Aviäre Influenza) in bestimmten Drittlän
dern (5), der Entscheidung 2005/731/EG der Kommission
vom 17. Oktober 2005 mit zusätzlichen Vorschriften für
die Überwachung von Wildvögeln auf Geflügelpest
(Aviäre Influenza) (6), der Entscheidung 2005/734/EG
der Kommission vom 19. Oktober 2005 mit Biosicher
heitsmaßnahmen zur Verringerung des Risikos der Über
tragung hoch pathogener Aviärer Influenza-A-Viren des
Subtyps H5N1 von Wildvögeln auf Hausgeflügel und
andere in Gefangenschaft gehaltene Vogelarten und zur
Früherkennung der Krankheit in besonders gefährdeten
Gebieten (7) sowie der Entscheidung 2007/25/EG der
Kommission vom 22. Dezember 2006 hinsichtlich be
stimmter Maßnahmen zum Schutz gegen die hoch pa
thogene Aviäre Influenza und zur Regelung der Verbrin
gung von Heimvögeln, die von ihren Besitzern aus Dritt
ländern mitgeführt werden (8).
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(3) Diese Entscheidungen gelten bis 31. Dezember 2008.

(4) In Drittländern sind weiterhin Ausbrüche der hoch pa
thogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N1 bei Ge
flügel und Wildvögeln zu verzeichnen. Zudem kommt es
nach wie vor weltweit zu Erkrankungen von Menschen
an der Seuche und sogar zu Todesfällen infolge engen
Kontakts mit infizierten Vögeln. Daher besteht weiterhin
die Gefahr, dass die Seuche aus Drittländern in die Mit
gliedstaaten eingeschleppt wird.

(5) Deshalb ist es — neben der Begrenzung des durch die
Einfuhr von Geflügel, Geflügelerzeugnissen und Heimvö
geln unmittelbar erwachsenden Risikos — angezeigt, die
Biosicherheitsmaßnahmen zur Verringerung des Risikos
der Übertragung hoch pathogener Aviärer Influenza-A-
Viren des Subtyps H5N1 von Wildvögeln auf Hausgeflü
gel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vogelarten
aufrechtzuerhalten und die Systeme zur Früherkennung
der Krankheit in besonders gefährdeten Gebieten weiter
zuführen.

(6) Die Geltungsdauer der genannten Entscheidungen sollte
deshalb bis zum 31. Dezember 2009 verlängert werden.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 318/2007 der Kommission
vom 23. März 2007 zur Festlegung der Veterinärbedin
gungen für die Einfuhr bestimmter Vogelarten in die
Gemeinschaft sowie der dafür geltenden Quarantänebe
dingungen (1) hebt außerdem die Entscheidung
2000/666/EG der Kommission (2) auf und ersetzt die in
der genannten Entscheidung für bestimmte in die
Gemeinschaft eingeführte Vogelarten festgelegten Qua
rantänebedingungen.

(8) Die derzeitigen Verweise in der Entscheidung
2007/25/EG auf die Anforderungen gemäß der Entschei
dung 2000/666/EG sollten daher durch Verweise auf die
Anforderungen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
318/2007 ersetzt werden.

(9) Die Entscheidungen 2005/692/EG, 2005/731/EG,
2005/734/EG und 2007/25/EG sollten deshalb entspre
chend geändert werden.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 7 der Entscheidung 2005/692/EG wird das Datum
„31. Dezember 2008“ durch das Datum „31. Dezember 2009“
ersetzt.

Artikel 2

In Artikel 4 der Entscheidung 2005/731/EG wird das Datum
„31. Dezember 2008“ durch das Datum „31. Dezember 2009“
ersetzt.

Artikel 3

In Artikel 4 der Entscheidung 2005/734/EG wird das Datum
„31. Dezember 2008“ durch das Datum „31. Dezember 2009“
ersetzt.

Artikel 4

Die Entscheidung 2007/25/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii erhält folgende
Fassung:

„ii) sie wurden im Bestimmungsmitgliedstaat in gemäß Arti
kel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 318/2007 der
Kommission (*) zugelassenen Einrichtungen nach der
Einfuhr 30 Tage lang unter Quarantäne gestellt oder

___________
(*) ABl. L 84 vom 24.3.2007, S. 7.“

2. In Artikel 6 wird das Datum „31. Dezember 2008“ durch
das Datum „31. Dezember 2009“ ersetzt.

3. Anhang II wird durch den Anhang der vorliegenden Ent
scheidung ersetzt.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten treffen unverzüglich die erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Entscheidung nachzukommen, und veröf
fentlichen diese Maßnahmen. Sie setzen die Kommission unver
züglich davon in Kenntnis.

Artikel 6

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 17. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG II
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 2008

über eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft im Jahr 2008 an den Ausgaben Griechenlands,
Spaniens und Italiens für die Anschaffung und die Modernisierung von Patrouillenfahrzeugen für die

Überwachung von Fangtätigkeiten auf See und aus der Luft

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8431)

(Nur der griechische, der italienische und der spanische Text sind verbindlich)

(2009/7/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates vom
22. Mai 2006 über finanzielle Maßnahmen der Gemeinschaft
zur Durchführung der gemeinsamen Fischereipolitik und im Be
reich des Seerechts (1), insbesondere auf Artikel 21,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mitgliedstaaten haben der Kommission ihre jährli
chen Fischereiüberwachungsprogramme für 2008 zusam
men mit den Anträgen auf eine finanzielle Beteiligung
der Gemeinschaft an den Ausgaben für die in diesen
Programmen vorgesehenen Vorhaben übermittelt.

(2) Für eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft kom
men Anträge im Zusammenhang mit Maßnahmen im
Bereich der Kontrolle und Durchsetzung gemäß Artikel 8
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 in Be
tracht.

(3) Anträge auf eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft
müssen den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr.
391/2007 der Kommission vom 11. April 2007 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
861/2006 des Rates in Bezug auf die Ausgaben, die
den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Überwa
chungs- und Kontrollregelungen der gemeinsamen Fi
schereipolitik entstehen (2), entsprechen.

(4) Es empfiehlt sich, die Höchstbeträge und den Satz der
finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft im Rahmen der
Grenzen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr.
861/2006 sowie die Bedingungen festzulegen, unter de
nen diese Beteiligung gewährt werden kann.

(5) Um die Abwicklung noch bestehender Mittelbindungen
zu erleichtern, empfiehlt es sich, eine Frist für die Ein
reichung der Erstattungsanträge der Mitgliedstaaten bei
der Kommission festzusetzen.

(6) Die Frist für die Zahlungen, für die eine Erstattung bean
tragt wird, ist unter Berücksichtigung der Vorschriften der
Verordnung (EG) Nr. 391/2007 der sowie der durch
schnittlichen Laufzeit der finanzierten Projekte festzuset
zen.

(7) Die Entscheidung 2008/860/EG der Kommission (3) über
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den Fi
schereiüberwachungs- und Kontrollprogrammen der Mit
gliedstaaten 2008 wurde am 29. Oktober 2008 erlassen.
Diese Entscheidung umfasste jedoch keine Vorhaben von
mehr als 1 Mio. EUR im Zusammenhang mit den Aus
gaben Griechenlands, Spaniens und Italiens für die An
schaffung und die Modernisierung von Patrouillenfahr
zeugen für die Fischerei. Daher müssen die Höchstbeträge
und der Satz der finanziellen Beteiligung der Gemein
schaft sowie die Bedingungen festgelegt werden, unter
denen eine Beteiligung an diesen Vorhaben gewährt wer
den kann.

(8) Zwei der Vorhaben, für die Spanien Anträge gestellt hat,
wurden von dem Mitgliedstaat aufgeschoben.

(9) Zwei Anträge aus Italien sollten nach den Vorschriften
über die Vergabe öffentlicher Aufträge als unzulässig ein
gestuft werden.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für Fi
scherei und Aquakultur —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Entscheidung werden die Höhe der finanziellen Betei
ligung der Gemeinschaft im Jahr 2008, der Satz der Gemein
schaftsbeteiligung und die Bedingungen festgelegt, unter denen
die Beteiligung an den Ausgaben Griechenlands, Spaniens und
Italiens im Rahmen von Vorhaben in Höhe von mehr als 1 Mio.
EUR für die Anschaffung und die Modernisierung von Patrouil
lenfahrzeugen für die Überwachung von Fangtätigkeiten auf See
und aus der Luft gewährt wird.
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Artikel 2

Beteiligungssatz

(1) Zu den Ausgaben für die Anschaffung und die Moder
nisierung von Patrouillenfahrzeugen für die Fischerei wird eine
finanzielle Beteiligung von 50 % der erstattungsfähigen Ausga
ben der Mitgliedstaaten bis zu den im Anhang festgesetzten
Obergrenzen gewährt.

(2) Die für jeden Mitgliedstaat im Anhang angegebene finan
zielle Beteiligung wird auf der Grundlage des Einsatzes der
betreffenden Patrouillenfahrzeuge für die Inspektion und Über
wachung auf See und aus der Luft als Prozentsatz ihrer von dem
Mitgliedstaat angegebenen jährlichen Gesamttätigkeit berechnet.

Artikel 3

Abwicklung noch bestehender Mittelbindungen

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass alle Zahlungen,
für die eine Erstattung beantragt wird, bis 30. Juni 2016 ge

leistet werden. Zahlungen, die ein Mitgliedstaat nach dieser Frist
leistet, sind nicht erstattungsfähig.

(2) Die Mittelbindungen im Zusammenhang mit der finan
ziellen Beteiligung der Gemeinschaft an diesen Vorhaben wer
den spätestens zum 31. Dezember 2017 aufgehoben.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Hellenische Republik, an das Kö
nigreich Spanien und an die Italienische Republik gerichtet.

Brüssel, den 18. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission

ANHANG

Finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben für die Anschaffung und die Modernisierung von
Patrouillenfahrzeugen für die Überwachung von Fangtätigkeiten auf See und aus der Luft

Mitgliedstaat
Im Rahmen des nationalen Überwa
chungsprogramms geplante Ausgaben

(EUR)

Erstattungsfähige Ausgaben im
Rahmen dieser Entscheidung

(EUR)

Gemeinschaftsbeteiligung
(Beteiligungssatz 50 %)

(EUR)

Griechenland 14 603 000 14 045 000 7 022 500

Spanien 44 225 546 12 476 320 6 238 160

Italien 52 500 000 24 000 000 12 000 000

Insgesamt 111 328 546 50 521 320 25 260 660

DEL 4/20 Amtsblatt der Europäischen Union 8.1.2009



HINWEIS FÜR DEN LESER

Nach entsprechendem Beschluss der Organe entfällt künftig der Hinweis auf die letzte Ände-
rung der zitierten Rechtsakte.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich in den hier veröffentlichten Texten Verweise auf
Rechtsakte auf die jeweils geltende Fassung der Rechtsakte.
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